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Abschnitt I Veranstaltungen  
 
§ 101 Wettkampfprogramme  
 

1) Standardprogramm  

 

a) Einzelwettkämpfe  

- Freistilschwimmen 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m  

- Brustschwimmen 50, 100, 200 m  

- Schmetterlingsschwimmen 50, 100, 200 m  

- Rückenschwimmen 50, 100, 200 m  

- Lagenschwimmen 100 (*), 200, 400 m  

(*) nur auf 25 m-Bahnen.  
 

b) Staffelwettkämpfe  
- Freistilstaffel 4x100 m, 4x200 m  
- Lagenstaffel 4x100 m  

 

§ 121 Verteilung der Startbahnen  
 

1)  Die Startbahnen sind entsprechend den Meldezeiten zu verteilen. Schwimmer, für die keine 

Meldezeiten angegeben sind, werden ohne Zeit hinter dem langsamsten gemeldeten 

Schwimmer gesetzt. Die Reihenfolge beim Setzen von Schwimmern mit derselben Zeit wird 

durch Losentscheid festgelegt.  

 

2) Die Startbahnen sind in jedem Lauf folgendermaßen zu verteilen:  

 

a) In Schwimmbecken mit ungerader Bahnenzahl wird der schnellste Schwimmer des 

Laufes auf die Mittelbahn gesetzt. Der Schwimmer mit der nächstlangsameren Zeit 

wird auf die Bahn links neben der Mittelbahn (Nummer der Mittelbahn +1) gesetzt und 

alle weiteren Schwimmer entsprechend ihren Zeiten abwechselnd rechts und links 

daneben.  

 

b) In Schwimmbecken mit gerader Bahnenzahl wird der schnellste Schwimmer auf die 

Bahn mit halber Bahnenzahl gesetzt. Der Schwimmer mit der nächstlangsameren Zeit 

wird links neben dieser Bahn (halbe Bahnenzahl +1) gesetzt und alle weiteren 

Schwimmer entsprechend ihren Zeiten abwechselnd rechts und links daneben. 

 

4) Bei Freistilstrecken von 400m an aufwärts kann durch die 

Ausschreibung/Durchführungsbestimmung festgelegt werden, dass zwei Schwimmer auf 

einer Bahn schwimmen. Der Start kann dabei rechts und links neben dem Startblock erfolgen 

wie auch zeitversetzt vom Startblock. 
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Abschnitt IV Wettkampf  
 
§ 125 Start  
 

1) Der Start zum Freistil-, Brust-, Schmetterlings- und Lagenschwimmen erfolgt durch Sprung, 

beim Rückenschwimmen und zur Lagenstaffel erfolgt der Start im Wasser.  

 

2) Zu Beginn eines Wettkampfes fordert der Schiedsrichter die Schwimmer durch mehrere 

kurze Pfiffe auf, sich auf den Start vorzubereiten. 

 

3) Nach dem langen Pfiff des Schiedsrichters begeben sich die Schwimmer  

 

a) zum Freistil-, Brust-, Schmetterlings- und Lagenschwimmen, unverzüglich auf den 

Startblock und verbleiben hier.  

b) zum Rückenschwimmen und zur Lagenstaffel unverzüglich ins Wasser. Nach einem 

zweiten langen Pfiff nehmen die Schwimmer unverzüglich die Startposition ein. Sie 

müssen sich mit dem Gesicht zur Startwand mit beiden Händen an den Startgriffen (so 

weit möglich) aufstellen. Es ist nicht erlaubt, in oder auf der Überlaufrinne zu stehen 

oder die Zehen über den Rand der Überlaufrinne zu beugen.  

 

5) Auf das Kommando des Starters „AUF DIE PLÄTZE“ nehmen die Schwimmer sofort ihre 

Starthaltung ein:  

 

a) beim Start zum Freistil-, Brust-, Schmetterlings- und Lagenschwimmen, mit 

mindestens einem Fuß an der Vorderkante des Startblocks.  

b) beim Start zum Rückenschwimmen und zur Lagenstaffel im Wasser.  

 

Wenn alle Schwimmer die Starthaltung eingenommen haben und sich ruhig verhalten, 

gibt der Starter das Startsignal.  

 

6) Der Veranstalter einer Wettkampfveranstaltung muss mit der Ausschreibung festlegen, ob 

die Wettkämpfe nach der Ein-Start-Regel oder der Zwei-Start-Regel ausgetragen werden.  
 

7) Der Schiedsrichter und der Starter sind berechtigt zu entscheiden, ob der Start einwandfrei 

ist. Erkennen sie auf Fehlstart,  

 

-  wird bei der Ein-Start-Regel jeder Schwimmer, der vor dem Startsignal startet, nach 

Beendigung des Wettkampfes disqualifiziert,  

-  müssen sie bei der Zwei-Start-Regel bei dem ersten Fehlstart die Schwimmer 

zurückrufen.  

 

8) Das Signal nach einem Fehlstart muss identisch mit dem Startsignal (Schuss, Hupe, Pfiff) 

sein; es muss mehrfach wiederholt werden. Wenn der Schiedsrichter entscheidet, dass es 

sich um einen Fehlstart handelt, muss er pfeifen, und der Starter muss mehrfach das 

Startsignal wiederholen. In jedem Fall muss die Fehlstartleine fallen gelassen werden.  

 

9) Der Starter oder der Schiedsrichter muss nach einem Fehlstart die Schwimmer ermahnen, 

nicht vor dem Startsignal zu starten. Beim zweiten Start ist jeder Schwimmer zu 

disqualifizieren, der vor dem Startsignal startet. Ertönt das Startsignal, bevor die 

Disqualifikation ausgesprochen ist, ist der Wettkampf fortzusetzen. Der betroffene 

Schwimmer ist nach Beendigung des Wettkampfes zu disqualifizieren. Erfolgt die 

Disqualifikation vor dem Startsignal, ist das Startsignal nicht zu geben. Die verbleibenden 

Schwimmer sind über die zu erwartende Bestrafung zu belehren, dann erfolgt der nächste 

Start. 
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§ 126 Freistilschwimmen  
 

1) Freistil bedeutet, dass der Schwimmer in einem so bezeichneten Wettkampf jede 

Schwimmart schwimmen darf, mit der Ausnahme, dass in einer Lagenstaffel oder im 

Lagenschwimmen jede andere Schwimmart außer Brust-, Schmetterlings- oder 

Rückenschwimmen geschwommen werden darf.  

 

2) Beim Wenden bzw. beim Zielanschlag im Freistilschwimmen muss der Schwimmer die 

Wand mit einem beliebigen Teil seines Körpers berühren.  

 

3) Ein Teil des Körpers muss während des gesamten Wettkampfes die Wasseroberfläche 

durchbrechen. Es ist dem Schwimmer jedoch erlaubt, während der Wende völlig 

untergetaucht zu sein sowie nach dem Start und nach jeder Wende eine Strecke von nicht 

mehr als 15 m völlig untergetaucht zu schwimmen. An diesem Punkt muss der Kopf die 

Wasseroberfläche durchbrochen haben. Der Schwimmer muss an der Wasseroberfläche 

bleiben bis zur nächsten Wende oder bis zum Ziel.  
 

§ 127 Rückenschwimmen  
 

1) Beim Startsignal und bei jeder Wende muss sich der Schwimmer in Rückenlage abstoßen 

und während des ganzen Wettkampfes auf dem Rücken schwimmen, außer bei der 

Wendenausführung. Die Rückenlage kann dabei eine Rollbewegung des Körpers um 

weniger als 90 Grad aus der Rückenlage heraus enthalten; die Haltung des Kopfes ist nicht 

ausschlaggebend.  

 

2) Ein Teil des Körpers muss während des gesamten Wettkampfes die Wasseroberfläche 

durchbrechen. Es ist dem Schwimmer jedoch erlaubt, während der Wende völlig 

untergetaucht zu sein sowie nach dem Start und nach jeder Wende eine Strecke von nicht 

mehr als 15 m völlig untergetaucht zu schwimmen; an diesem Punkt muss der Kopf die 

Wasseroberfläche durchbrochen haben.  

 

3) Bei der Wendenausführung muss der Schwimmer die Wand mit einem beliebigen Teil seines 

Körpers berühren. Während der Wende dürfen die Schultern über die Senkrechte in die 

Brustlage gedreht werden, worauf unverzüglich ein kontinuierlicher, einfacher Armzug oder 

Doppelarmzug ausgeführt werden darf, dem die eigentliche Wendenbewegung unverzüglich 

folgt. Der Schwimmer muss in die Rückenlage zurückgekehrt sein, wenn er die Beckenwand 

verlässt.  

 

4) Beim Zielanschlag muss sich der Schwimmer in Rückenlage befinden und die Wand mit 

einem beliebigen Teil seines Körpers berühren. Der Körper des Schwimmers darf 

untergetaucht sein.  
 

§ 128 Brustschwimmen  
 

1) Von Beginn des ersten Armzugs an nach dem Start und nach jeder Wende muss der Körper 

in Brustlage gehalten werden. Das Drehen in die Rückenlage ist zu keiner Zeit erlaubt. 

Während des ganzen Rennens muss der Bewegungszyklus aus jeweils einem Armzug und 

einem Beinschlag, in dieser Reihenfolge, bestehen.  

 

2) Alle Bewegungen der Arme müssen gleichzeitig und in der gleichen waagerechten Ebene 

ohne Wechselbewegungen erfolgen.  
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3) Die Hände müssen auf, unter oder über der Wasseroberfläche von der Brust nach vorne 

geführt werden. Dabei müssen die Ellenbogen stets unter Wasser sein, außer beim letzten 

Armzug zum Anschlag an der Wende, während der Wende und beim letzten Armzug zum 

Zielanschlag. Die Hände müssen an oder unter der Wasseroberfläche nach hinten gebracht 

werden. Dabei dürfen sie nicht weiter als bis zu der Hüfte nach hinten gebracht werden.  

 

4) Alle Bewegungen der Beine müssen gleichzeitig und in der gleichen waagerechten Ebene 

ohne Wechselbewegungen erfolgen. Beim Beinschlag müssen die Füße bei der 

Rückwärtsbewegung auswärts gedreht sein. Bewegungen der Beine in Form eines 

Wechselbeinschlages oder Delfinbeinschlages sind nicht erlaubt. Die Füße dürfen die 

Wasseroberfläche durchbrechen, vorausgesetzt, dass die Abwärtsbewegung nicht in der 

Form eines Delfinbeinschlages fortgesetzt wird.  

 

5) Bei der Wende und am Ziel hat der Anschlag mit beiden Händen gleichzeitig zu erfolgen, 

und zwar an, über oder unter der Wasseroberfläche.  

 

6) Während eines jeden vollständigen Bewegungszyklus muss der Schwimmer mindestens 

einmal mit einem Teil des Kopfes die Wasseroberfläche vollständig durchbrochen haben.  

 

7) Nach dem Start und nach jeder Wende darf der Schwimmer, bevor er an die 

Wasseroberfläche zurückkehrt, einen vollständigen Bewegungszyklus unter Wasser 

ausführen, ohne mit dem Kopf die Wasseroberfläche durchbrochen zu haben. Dabei darf er 

einen einzigen Delfinbeinschlag ausführen. Während des ersten Bewegungszyklus darf er 

einen vollen Armzug bis zu den Oberschenkeln ausführen. Der Kopf des Schwimmers muss 

beim zweiten Bewegungszyklus nach Start und Wenden die Wasseroberfläche während der 

Rückwärtsbewegung der Arme vollständig durchbrochen haben, und dies, bevor die Hände 

nach innen gedreht und wieder nach vorne gebracht werden.  
  

§ 129 Schmetterlingsschwimmen  
 

1) Ab Beginn des ersten Armzugs nach dem Start und nach jeder Wende muss der Körper in 

Brustlage gehalten werden. Das Drehen in die Rückenlage ist zu keiner Zeit erlaubt.  

 

2)  Nach dem Start und nach jeder Wende darf der Schwimmer völlig untergetaucht einen oder 

mehrere Beinschläge und einen Armzug ausführen. Beinschläge unter Wasser in Seitenlage 

sind erlaubt. Es ist dem Schwimmer erlaubt, während der Wende völlig untergetaucht zu 

sein, sowie nach dem Start und nach jeder Wende eine Strecke von nicht mehr als 15 m 

völlig untergetaucht zu schwimmen. An diesem Punkt muss der Kopf die Wasseroberfläche 

durchbrochen haben. Der Schwimmer muss an der Wasseroberfläche bleiben bis zur 

nächsten Wende oder bis zum Ziel.  

 

3) Beide Arme müssen nach vorn gleichzeitig über Wasser und nach hinten gleichzeitig unter 

Wasser bewegt werden.  

 

4) Alle Auf- und Abwärtsbewegungen der Beine müssen gleichzeitig ausgeführt werden. Die 

Beine brauchen dabei nicht auf gleicher Ebene zu sein, aber Wechselschlagbewegungen 

(Kraulbeinschlag) sind nicht erlaubt. Eine gleichzeitige Bewegung in der waagerechten 

Ebene (Brustbeinschlag) ist nicht zulässig.  

 

5) Bei jeder Wende und am Ziel muss der Schwimmer mit beiden Händen gleichzeitig in 

Brustlage anschlagen.  
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§ 130 Lagenschwimmen, Lagenstaffel  
 

1) Beim Lagenschwimmen hat der Schwimmer die Teilstrecken in der Reihenfolge 

Schmetterlingsschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen und Freistil-schwimmen 

zurückzulegen.  

 

2) Beim Wechsel der Schwimmart im Lagenschwimmen ist nach den Bestimmungen der 

Schwimmart, die beendet wird, anzuschlagen und nach den Bestimmungen der Schwimmart, 

die begonnen wird, abzustoßen.  

 

3) In der Lagenstaffel sind die Teilstrecken in der Reihenfolge Rückenschwimmen, 

Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen und Freistilschwimmen zurückzulegen.  
 

§ 131 Der Wettkampf  
 

1) Ein Schwimmer muss seinen Wettkampf in derselben Bahn durchführen und beenden, in der 

er gestartet ist.  

 

2) Wenn Schwimmer in Wettkämpfen, für die sie gemeldet sind, nicht entsprechend dem 

Meldeergebnis am Start sind, gilt der Start als nicht angetreten.  

 

3) Der Schwimmer muss das Wettkampfbecken unverzüglich verlassen, wenn er seine 

Teilstrecke in einer Staffel beendet hat, ohne jedoch andere Schwimmer zu behindern, die 

den Lauf noch nicht beendet haben. Zuwiderhandelnde Schwimmer bzw. Staffeln sind zu 

disqualifizieren.  

 

4) Der Schwimmer muss beim Wenden die Wand am Ende der Wettkampfbahn nach den für 

die jeweilige Schwimmart geltenden Bestimmungen berühren. Der Abstoß muss von der 

Wand ausgeführt werden. Es ist nicht erlaubt, einen Schritt am Boden des Beckens zu 

machen oder sich vom Boden abzustoßen. In Freistilwettkämpfen oder in den 

Freistilstrecken des Lagenschwimmens ist das Stehen auf dem Beckenboden erlaubt. 

Schritte auf dem Beckenboden führen zur Disqualifikation des Schwimmers.  

 

5) Es ist keinem Schwimmer erlaubt, ein Hilfsmittel zu benutzen oder zu tragen, das ihm helfen 

kann, seine Geschwindigkeit, seinen Auftrieb oder seine Ausdauer zu erhöhen. Die 

Verwendung von Tapes ist nicht erlaubt, jedoch das Tragen von Schwimmbrillen und 

Nasenklemmen.  

 

6) Schrittmacherdienste durch Mitlaufen am Beckenrand oder durch Zeichengeben von der 

Start- oder Wendeseite aus sind nicht erlaubt. Es dürfen auch keine Geräte oder Verfahren 

angewandt werden, die die gleiche Wirkung haben.  

 

7) Jeder Schwimmer, der sich in das Wettkampfbecken begibt, in dem ein Wettkampf läuft, an 

dem er nicht beteiligt ist, ist von seinem nächsten Wettkampf in derselben 

Wettkampfveranstaltung auszuschließen.  

 

8)  Behindert ein Schwimmer einen anderen, so ist er zu disqualifizieren.  

 

9) Wird die Erfolgschance eines Schwimmers durch ein Fehlverhalten eines anderen 

Teilnehmers oder durch einen Fehler des Kampfgerichtes gefährdet, kann der Schiedsrichter 

ihm die Teilnahme an einem der nächsten Läufe erlauben. Ereignet sich dies in einer 

Entscheidung oder im letzten Vor-/Zwischenlauf, kann er anordnen, dass diese Entscheidung 

oder dieser Vor-/Zwischenlauf wiederholt wird.  
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10) Eine Staffel kann an einem Wettkampf nur dann teilnehmen, wenn bis zum Beginn 

des Staffelwettkampfes dem Schiedsrichter oder einem von ihm Beauftragten, Vor- und 

Zunamen sowie Geburtsjahr der Schwimmer mit der Startreihenfolge vorliegen. 

Änderungen einer bereits vorliegenden Staffelmeldung können in der Staffelbesetzung 

sowie Startreihenfolge bis zum Beginn des Staffelwettkampfes dem Schiedsrichter 

schriftlich gemeldet werden, danach ist die namentliche Meldung sowie 

Startreihenfolge bindend. Staffelbesetzungen können zwischen Vor-, Zwischen- und 

Endläufen gewechselt werden. Abweichungen von den gemeldeten Schwimmern oder der 

gemeldeten Startreihenfolge führen zur Disqualifikation.  

 

11) In einer Staffel darf jeder Schwimmer nur eine Teilstrecke schwimmen.  

 

12) In Staffelwettkämpfen wird die Mannschaft eines Schwimmers disqualifiziert, dessen Füße 

die Berührung mit dem Startblock verloren haben, beziehungsweise dessen Hände sich in 

Rückenstaffeln von den Startgriffen gelöst haben, bevor der vorherige Staffelschwimmer die 

Wand berührt.  

 

13) Eine Staffelmannschaft wird disqualifiziert, wenn ein Schwimmer dieser Staffelmannschaft 

nach Beendigung seiner Teilstrecke in diesem Wettkampf erneut in das Wasser springt.  

 
 

§ 132 Wettkampfbecken  
 

1) Die Startblöcke müssen feststehen und dürfen nicht federn. Die Höhe der Plattform über der 

Wasseroberfläche muss zwischen 0,50 m und 0,75 m betragen. Die Oberfläche muss 

rutschfest sein.  

 

2) Startblöcke sollen auf der Vorderseite oder links und rechts mit Haltegriffen für den 

Rückenstart ausgerüstet sein. Die Startgriffe müssen 0,30 m bis 0,60 m über der 

Wasseroberfläche angebracht sein. Sie müssen parallel zur Stirnwand verlaufen und dürfen 

nicht über die Stirnwand hinausragen.  

 

3) Jeder Startblock muss deutlich und von allen Seiten gut sichtbar nummeriert sein. Dabei 

muss sich die Nummer 1 auf der rechten Seite befinden, wenn man von der Startbrücke aus 

auf das Wettkampfbecken blickt.  

 

4) In 5,00 m Entfernung vom Ende jeder Stirnwand müssen in mindestens 1,80 m Höhe über 

der Wasseroberfläche Seile mit Flaggen an festen Trägern oder Pfosten über dem 

Schwimmbecken als Wendehinweise für Rückenschwimmer angebracht sein. Die 

Markierungen dürfen für alle Wettkämpfe außer Rückenschwimmen, Lagenschwimmen 

oder Lagenstaffeln entfernt werden.  

 

5) Eine Fehlstartleine muss 15,00 m vom Start entfernt (bei 50 m-Wettkämpfen mit Start von 

der Gegenseite auch von dieser Seite) in mindestens 1,20 m Höhe an festen Pfosten 

angebracht und schnell lösbar sein.  

 

 

Hinweis: 

 

Für Schüler, die den Kurs Schwimmen nicht in 11/1 belegt haben, sind nur die gelb 

markierten Wettkampfregeln relevant! 

Für die restlichen Schüler sind alle Regeln zu lernen! 


